
 

Gültig ab: 01.07.2025 Änderungsstand: 01 1.3.2.4.6.1 
Herausgeber: THAG Seite 1 von 1 

 

 

Informationen zur Fahrberechtigung  
 
 
Einweisungskurse für die Fahrberechtigung und zum Verhalten im Sicherheitsbereich 
 
Zum Führen von Fahrzeugen im Sicherheitsbereich bedarf es einer entsprechenden Fahrerausbildung, 
einer sog. Vorfeldeinweisung (VFE) zum Verhalten im Sicherheitsbereich.  
 
Vorfeldeinweisungen müssen entsprechend der geltenden EASA-Regularien (z.B. ADR.OP.D017) 
in bestimmten Abständen erneuert werden. 
 
Die TRIWO Hahn Airport GmbH möchte darauf aufmerksam machen, dass die Einweisungskurse zum 
Erhalt einer Fahrerlaubnis für den Sicherheitsbereich des Flughafens nur nach Bedarf stattfinden und kos-
tenpflichtig sind. 
 
 
Es werden folgende Vorfeldeinweisungen angeboten: 
 
 Grundeinweisung zur Fahrberechtigung (ausschließlich zum Befahren der Betriebsstraße) 

Dauer der Einweisung ca. 3 Stunden 
 
 Fahrberechtigung mit Funkausbildung (zum Befahren der Rampe, Rollwege, etc.) 

Dauer der Einweisung ca. 5 Stunden 
 

 Auffrischung Fahrberechtigung (ausschließlich zum Befahren der Betriebsstraße) 
Dauer der Auffrischung ca. 1 Stunde 

 
 Auffrischung Fahrberechtigung mit Funkausbildung (zum Befahren der Rampe, Rollwege, etc.) 

Dauer der Auffrischung ca. 2 Stunde 
 
 
Interessenten melden sich bitte frühzeitig und verbindlich bei unserem Ausweisdienst an. 
 
Die Kosten pro Kurs werden gemäß den jeweils geltenden Leistungsentgelten der TRIWO Hahn Airport GmbH 
in Rechnung gestellt und sind unabhängig von der Teilnahme zu zahlen. 

 
Anschrift Ausweisdienst     
 

TRIWO Hahn Airport GmbH     
Ausweisdienst       
Geb. 510 (Tower)       
55483 Hahn-Flughafen     
      

Telefon: (06543) 50-9133 
E-Mail:   Ausweisdienst@hahn-airport.de       
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Ihr Ausweisdienst 


